
Bei der Beurkundung eines
Grundstückskaufes regeln
Standard-Notarverträge, dass
die Lastentragungspflicht für
einmalige öffentlich-rechtliche
Bescheide mit dem Beurkun-
dungstag auf den Erwerber
übergeht. Das heißt alles was
jetzt noch zu zahlen ist, muss
der Käufer aufbringen. Die Las-
ten umfassen insbesondere Er-
schließungsbeiträge nach dem
Baugesetzbuch aber auch nach
demKommunalabgabengesetz.
Auf den ersten Blick ist klar,
dass von neuen Erschließungs-
leistungen nur noch der neue
Eigentümer profitiert. Es er-
scheint daher gerecht, dass die-
ser auch die Beiträge dazu leis-
tet. Dieser Schein trügt jedoch.
Allein das Vorhandensein einer
Erschließungsanlage sagt noch
nichts über die damit verbun-
dene Beitragspflicht und den
Erlass eines Beitragsbescheides
aus. Mit dieser Regelung wird
nur eine klare Zuständigkeit
für die Zahlungspflicht auf
einen Beitragsbescheid im Zeit-
raum um den Eigentumswech-
sel bestimmt.
Die Beitragspflicht entsteht erst
mit erstmaliger vollständiger
Herstellung der Erschließungs-
anlage. Die Erschließungsanla-
ge muss in Qualität und Quan-
tität vollständig hergestellt
sein. Zum Beispiel gehört zu
einer typischen Straße in einem
Wohngebiet in qualitativer

Vorsicht vor Bagatelli-
sierung: Erschlie-
ßungskosten können
sich erheblich auf den
Grundstückswert aus-
wirken und sollten im
Kaufpreis angemessen
berücksichtigt wer-
den.

Erschließungskosten
als Kostenfalle

Hinsicht entsprechend dem
heutigen Standard neben der
eigentlichen Straße der Bürger-
steig, Regenrinne, Randsteine,
ggf. Graben und dies evtl. auf
beiden Seiten. Diese müssen
vollständig vorhanden sein.
Im Weiteren muss die Straße
auch im gesamten Umfang er-
richtet worden sein. Oftmals
sind Straßen nur bis zum „letz-
ten“ Haus vorhanden. Da aber
in der städtebaulichen Planung
die Bebauung noch weiter ge-
hen soll und dazu auch eine Er-
schließung notwendig ist, ist
diese Erschließungsanlage
noch nicht erstmalig vollstän-
dig hergestellt. Eine Abrech-
nung musste daher bislang
unterbleiben. Derartige Zustän-
de können mit unter mehrere
Jahrzehnte umfassen. Die Ursa-
chen können in Umständen
wie schwieriger Eigentümersi-
tuation, Bodenqualität oder feh-
lender Bauwilligkeit liegen.
Auch beim Kauf von der Kom-
mune, welche für den Beitrags-
bescheid zuständig ist, ist be-
sonderes Augenmerk auf die
Beitragssituation zu legen. Ein
pauschaler Verzicht der Kom-
mune ist unzulässig. Für eine
erfolgreiche, das heißt gerichts-
feste Regelung, ist eine Anpas-
sung auf den jeweiligen Fall
notwendig.
Die Erschließung für die Me-
dien Wasser, Strom, Gas und
Telekommunikation ist regel-
mäßig privaten Firmen, meist
Töchter-Unternehmen der
Kommune, übertragen. Aber
auch hier gilt, dass ein Grund-
stück ohne diese Anschlüsse
entsprechend der der Höhe der
Anschlusskosten weniger Wert
hat. Der Vorteil ist hier, dass
diese jedes Grundstück unab-
hängig von der Erschließung
der umliegenden zügig abrech-
nen. Damit kann grundsätzlich
mit dem Vorhandensein einer

Erschließungsleistung auf die
zugehörige Rechnungsstellung
geschlossen werden. Auf den
neuen Eigentümer kommen
wegen dieser Erschließungsleis-
tungen dann meist keine Kos-
tenmehr zu.
Bei der Erschließung kommt es
darauf an, ob das Grundstück
objektiv erschlossen ist. Es
reicht allein die Möglichkeit,
um eine Beitragspflicht auszu-
lösen. Dass bereits eine Er-
schließung auf einer anderen
Seite des Grundstücks vorhan-
den ist, verhindert nicht die
(weitere) Beitragspflicht.
Es ist daher umfassend zu prü-
fen, ob und welche Beiträge
undAnschlusskosten bisher ab-
gerechnet und bezahlt sind und
welche zukünftigen - ohne ech-
ten zusätzlichen Nutzen für
den Eigentümer - zu erwarten
sind.
Es bietet sich an für den Käufer
günstige Regelung bezüglich
der Erschließungskosten zu
treffen. Lassen Sie sich daher
vor Abschluss eines Grund-
stückskaufvertrages von einem
in dieser Materie erfahrenen
Rechtsanwalt beraten.
(Quelle: Rechtsanwalt Markus
Wilfurth, LL.M. / Kanzlei Wil-
furth & Kollegen)

Seit Juni ist Markus Wilfurth,
LL.M. Rechtsanwalt in der Kanz-
lei Wilfurth & Kollegen.
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Bei einer Kreditgewährung von
über 250000 Euro müssen die
wirtschaftlichen Verhältnisse
des Kreditnehmers – in der so-
genannten Vermögensbilanz –
laufend offengelegt werden.
Dies wird durch Paragraph 18
des KWG (Kreditwesengesetz)
festgelegt und von den Banken,
gerade in Zeiten der Wirt-
schaftskrise, auch immer kon-
sequenter eingefordert. Sie be-
gründen dieses Verfahren mit
der besseren Kalkulierbarkeit
und Kontrolle der jeweiligen
Kreditrisiken.
Was zunächst, wie eine weitere
bürokratische Hürde klingt, er-
weist sich jedoch bei genauerer
Betrachtung als hervorragende
Möglichkeit für die Unterneh-
mer ihre Bonität zu steigern.
Eine Chance die sie nutzen soll-
ten.
Gerade für kleine und mittel-
ständische Unternehmen ist es
heutzutage äußerst schwierig
neue Kredite zu erhalten oder
Laufende aufzustocken. Gelingt
dies doch, ist die Verzinsung
meist indiskutabel. Ein Grund
hierfür sind häufig die Zahlen
aus der vorliegenden „Steuerbi-
lanz“, die das tatsächlich vor-
handene Vermögen des Unter-
nehmers nur bedingt wider-
spiegelt und sich dadurch nega-
tiv auf die Kreditwürdigkeit sei-
nes Unternehmens auswirken
kann.
Durch die transparente und
nachvollziehbare Offenlegung
aller Vermögenszahlen, inklusi-
ve des Brutto- und Nettovermö-
gen des geschäftsführenden Ge-
sellschafters, können die betrof-
fenen Unternehmen ihre Kre-
ditwürdigkeit bei Banken nun
nachhaltig erhöhen. Dies gilt
sowohl für die Vergabe von
Krediten und deren Verzin-
sung, als auch für die erfolgrei-
che Aufstockung bereits laufen-
der Kredite. Denn die Vermö-

Steuerberater Stefan Penka empfiehlt: die Vermögensbilanz

Instrument zur Kreditsicherung

gensbilanz beinhaltet alle tat-
sächlich vorhandenen Vermö-
genswerte, bestehend aus Bar-
geld (Girokonten, Sparbücher,
Festgeld), Anleihen (Sparpläne,
Wertpapiere, etc.), Immobilien
und Aktien des Unternehmers
und weißt deren realen Wert
auf der Aktivseite aus. Auf der
Passivseite finden sich die Aus-
gaben und Verbindlichkeiten
für Kredite, Konsum und Vor-
sorge, sowie das vorhandene
Eigenkapital wieder.
Das Ergebnis dieser Vermö-
gensbilanz macht dadurch ein-
deutig deutlich, wie Unterneh-
mer und Unternehmen tatsäch-
lich dastehen. Ein klarer Vorteil
für ihn, da auch seine privaten
Vermögenswerte realistisch
eingeschätzt und bei der Boni-
tätsbewertung entsprechend
positiv wahrgenommen wer-
den.
Ein weiterer, nicht minder er-
heblicher Aspekt der Vermö-
gensbilanz ist die Tatsache, dass
durch die Erstellung einer sol-
chen der potenzielle Kreditneh-
mer einen optimalen Überblick
über seine tatsächlichen Ver-
mögensverhältnisse bekommt.
Die Erfahrung zeigt, dass Man-
danten häufig erst anhand

einer sorgfältig und fachmän-
nisch erstellten Vermögensbi-
lanz erkennen, woran es liegt,
dass das Verhältnis zwischen
Umsatz und Gewinn nicht den
gewünschten Zielvorgaben ent-
spricht und an welcher Stelle
private Versorgungslücken ent-
stehen können.
Übrigens: Die gesetzliche Rege-
lung ermöglicht den Banken
bei einer Weigerung von Kun-
den zur Offenlegung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse im
Einzelfall sogar die Kreditkün-
digung.
„Wir empfehlen unseren Man-
danten deshalb, das Heft des
Handelns selbst in die Hand zu
nehmen und freiwillig eine
Vermögensbilanz erstellen zu
lassen,“ rät Steuerberater Stefan
Penka. „Wenn auch Sie eine
umfangreiche Beratung zur
Vermögensbilanz wünschen
oder Fragen zu diesem Thema
haben, rufen Sie uns einfach an
oder schreiben Sie uns eine
Email.“
(Quelle: Steuerberatungskanzlei
Stefan Penka, Telefon: 0941
595400, Email: info@penka-
stb.de – Weitere Informationen
zum Thema Vermögensbilanz auf
www.penka-stb.com)

Steuerberater Stefan Penka

MarkusWilfurth, LL.M. ist
Rechtsanwalt, Master of Laws
(LL.M.) in Real Estate Law und
Diplom-Betriebswirt (Berufs-
akademie) mit dem Studien-
schwerpunkt Immobilienwirt-
schaft. Er war zweieinhalb
Jahre als Rechtsrat beim städ-
tischen Liegenschaftsamt und
dort auf der Stabstelle für
Sonderprojekte der Stadt zu-
ständig. Nach Abschluss eini-
ger wichtiger Projekte bot sich
die berufliche Veränderung an.
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